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Procès-verbal de la séance du 23 avril 19401

671. Wahl von Herrn Wladyslaw Raczkiewicz zum Präsidenten
der Republik Polen

Politisches Departement. Antrag vom 19. April 1940

Mit Note vom 12. Februar letzthin2 hat die polnische Gesandtschaft dem 
Politischen Departement ein Schreiben übermittelt, mit dem der Präsident der 
polnischen Republik, Herr Wladyslaw Raczkiewicz, den Bundesrat von seinem 
Amtsantritt in Kenntnis setzt.

Das Politische Departement hat nicht verfehlt, die heikle Frage, ob und in 
welcher Form diese Notifikation beantwortet werden solle, aufmerksam zu 
prüfen und hat insbesonderer darauf gehalten, durch eine Umfrage bei ändern 
neutralen Staaten -  mit Einschluss des nichtkriegführenden Italiens -  sich über 
deren Haltung zu erkundigen. Das Ergebnis dieser Umfrage lässt sich zusam
menfassen wie folgt:

Die Niederlande und Spanien hatten die Notifikation des polnischen Staats
präsidenten noch nicht erhalten und sahen daher keine Veranlassung, ihre Stel
lungnahme zum voraus festzulegen. Immerhin wurde unserm Gesandten auf 
dem Ministerium des Auswärtigen in Madrid gesagt, dass andere Mitteilungen 
der dortigen polnischen Gesandtschaft, wie z.B. die Bekanntgabe der Verle
gung des Sitzes der polnischen Regierung nach Angers, unbeantwortet gelassen 
worden seien. Italien hat die Notifikation erhalten, jedoch von einer Beantwor
tung abgesehen. Belgien hat seinerseits eine Umfrage veranstaltet und hatte, 
angesichts des Fehlens verschiedener Antworten, noch keinen Entscheid 
getroffen. Dagegen waren die am 25. Februar in Kopenhagen versammelten 
skandinavischen Aussenminister der übereinstimmenden Meinung, es liege 
kein Grund vor, die Notifikation des Amtsantrittes des Präsidenten der polni
schen Republik nicht in der üblichen Weise zu beantworten.

Die Stellungnahme Italiens und Spaniens, die durch die politische Einstel
lung dieser Staaten bedingt wird, dürfte kaum für die Schweiz wegleitend sein. 
Das Departement ist der Ansicht, dass unsere Haltung derjenigen Schwedens, 
Norwegens und Dänemarks entsprechen sollte. Solange der Bundesrat an sei
nem Beschluss vom 9. Januar d.J. festhält3, dahingehend, an der Stellung der 
polnischen Gesandtschaft in Bern nichts zu ändern und Herrn Minister Martin 
weiterhin als Gesandten in Polen zu betrachten4, scheint einer Beantwortung

1. Etaient absents: H. Obrecht, E. Wetter.
2. Non reproduite; cf. E 2001 (D) 2/50.
3. Non reproduit; cf. E 1004.1 1/393, PVCFN° 22.
4. Cf. N° 177.
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des Schreibens des Präsidenten der polnischen Republik nichts entgegenzu
stehen. Das Politische Departement hat am 6. Oktober 19395 den Empfang 
der Note bestätigt, mit der am 1. Oktober die polnische Gesandtschaft ihm den 
Amtsantritt und die Vereidigung des Präsidenten Raczkiewicz zur Kenntnis 
gebracht hatte.

Antragsgemäss wird
beschlossen,

die übliche Antwort an den Präsidenten der polnischen Republik zu richten.

5. Non reproduite; cf. E 2001 (D) 2/50.
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677. Wirtschaftsverhandlungen mit Frankreich und Grossbritannien

Volkswirtschaftsdepartement. Antrag vom 22. April 1940

Unterm 23. März unterbreitete das Volkswirtschaftsdepartement dem Bun
desrat folgenden Bericht2:

« /.
In unserem Bericht vom 23. pto. gaben wir Ihnen Kenntnis von den Resulta

ten der Arbeit der «Berner Experten», bestehend aus den beiden Handelsatta
ches von Frankreich und England, sowie von Direktor Hotz und Dr. Hornber
ger. Für die meisten Positionen des schweizerischen Zolltarifs ist eine Einigung 
erzielt worden über die Einreihung in die 4 Listen: a) Ausfuhrverbot, b) cou
rants normaux unseres Exportes auf der Basis der Ausfuhr von 1938, c) beson
dere Regelung für wichtige Produkte im Sinne von Einschränkung der courants 
normaux der Ausfuhr und schliesslich d) Liste für die ausfuhrfreien Produkte. 
Keine Einigung war damals erzielt für die wichtigsten Produkte unseres Bodens 
(Vieh, Käse, Obst, Milch und Eisenerz), sowie für die wichtigsten Textilien 
(Seide, Wolle, Baumwolle), sowie für die Nicht-Eisen-Metalle (incl. Waffen 
und Munition).

1. Etaient absents: H. Obrecht, E. Wetter.
2. Non reproduit. Ce rapport n ’avait pas fa it l ’objet d ’une décision du Conseil fédéral. 
Cf. E 1001 1/VD 1.1.-30.4.1940.
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